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Rechtsvorschriften

Sachsen-Anhalt

Auszug aus dem Beamtengesetz Sachsen-Anhalt (BG LSA)

§ 64 Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst
Der Beamte ist verpflichtet, auf Verlangen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung) im öffentlichen 
Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit seiner Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht
und ihn nicht über Gebühr in Anspruch nimmt.

§ 65 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit
(1) Der Beamte bedarf zur Übernahme jeder Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 66 Abs. 1 abschließend aufge-
führten, der vorherigen Genehmigung, soweit er nicht nach § 64 zu ihrer Wahrnehmung verpflichtet ist. Als Nebentätig-
keit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter; ihre Übernahme ist vor Aufnahme schriftlich anzuzeigen.
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, daß durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen
beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten so stark in Anspruch nimmt, daß die ordnungsgemäße Erfül-

lung seiner dienstlichen Pflichten behindert werden kann,
2. den Beamten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann,
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden

kann,
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann,
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit des Beamten führen kann,
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.
Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine 
oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschrei-
tet. Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmigung, so ist diese zu wider-
rufen.
(3) Nebentätigkeiten, die nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung übernommen wurden oder bei denen
ein dienstliches Interesse an der Übernahme nicht anerkannt ist, dürfen nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt wer-
den. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen wer-
den, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.
(4) Der Beamte darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn
nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Genehmigung und gegen Entrich-
tung eines angemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. Das Entgelt hat sich nach den dem Dienstherrn entstehen-
den Kosten zu richten und muß den besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten durch die Inanspruchnah-
me entsteht.
(5) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (Absatz 1) oder auf Zulassung einer Ausnahme (Absatz 3 Satz 2)
und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen auf Übernahme einer Nebentätigkeit bedürfen der
Schriftform. Der Beamte hat in den Anträgen Art und Umfang der Nebentätigkeit und die Höhe der verein-
bar-ten Vergütung anzugeben. Auf Verlangen hat er hierbei auch über den Umfang weiterer Nebentätigkeiten Aus-
kunft zu geben, auch wenn diese genehmigungsfrei sind. Das dienstliche Interesse (Absatz 3) ist aktenkundig zu
machen.

§ 66 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist
1. eine unentgeltliche Nebentätigkeit mit Ausnahme

a) der Übernahme eines Nebenamtes oder einer Testamentvollstreckung sowie die Führung einer Vormund-
schaft, Betreuung oder Pflegschaft, soweit sie nicht für einen Angehörigen geführt wird,

b) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der Ausübung eines freien Berufes oder der Mitarbeit bei einer
dieser Tätigkeiten,

c) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft sowie der Übernahme
einer Treuhänderschaft,

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Beamten unterliegenden Vermögens,
3. ein schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit des Beamten,
4. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige Gutachtertätigkeit von Lehrern an

öffentlichen Hochschulen und von Beamten an wissenschaftlichen Instituten und Anstalten,
5. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in Selbsthilfeein-

richtungen der Beamten.
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(2) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn der Beamte bei
ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. Besteht der begründete Verdacht, daß dienstliche Pflichten verletzt
werden, kann der Beamte aufgefordert werden, über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie über die Höhe der
Vergütung schriftlich Auskunft zu geben, soweit dies zur Aufklärung des Verdachts erforderlich ist.

§ 67 Regreßanspruch für Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
Der Beamte, der aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung übernommenen Tätigkeit im Vorstand, Auf-

sichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht wird, hat gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz
des ihm entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, so ist der Dienstherr
nur dann ersatzpflichtig, wenn der Beamte auf Verlangen eines Vorgesetzten gehandelt hat.

§ 68 Beendigung von Nebenämtern und -beschäftigungen
Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird, auch die Nebenämter und
Nebenbeschäftigungen, die dem Beamten im Zusammenhang mit seinem Hauptamt übertragen sind oder die er auf
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung übernommen hat.

§ 69 Erlaß ausführender Verordnungen
Die zur Ausführung der §§ 64 bis 68 notwendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit der Beamten erläßt die Lan-
desregierung durch Verordnung. In ihr kann insbesondere bestimmt werden,
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschriften anzusehen sind oder ihm gleichstehen,
2. ob und inwieweit der Beamte für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veran-

lassung übernommene Nebentätigkeit eine Vergütung erhält oder eine erhaltene Vergütung abzuführen hat,
3. welche Beamtengruppen auch zu einer der in § 66 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 bezeichneten Nebentätigkeiten der Geneh-

migung bedürfen, soweit es nach der Natur des Dienstverhältnisses erforderlich ist,
4. unter welchen Voraussetzungen der Beamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder

Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen darf und in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienstherrn zu
entrichten ist. Das Entgelt kann pauschaliert in einem Vomhundertsatz des aus der Nebentätigkeit erzielten Brut-
toeinkommens festgelegt werden und bei unentgeltlich ausgeübter Nebentätigkeit entfallen.

§ 69a Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses
(1) Ein Ruhestandsbeamter oder früherer Beamter mit Versorgungsbezügen, der nach Beendigung des Beamtenverhält-
nisses innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren oder, wenn der Beamte mit dem Ende des Monats in den Ruhestand tritt,
in dem er das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren außerhalb des öffentlichen
Dienstes eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit aufnimmt, die mit seiner dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jah-
ren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstlichen Interessen beein-
trächtigt werden können, hat die Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit der letzten obersten Dienstbehörde anzuzeigen.
(2) Die Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit ist zu untersagen, wenn zu besorgen ist, daß durch sie dienstliche Inter-
essen beeinträchtigt werden.
(3) Das Verbot wird durch die letzte oberste Dienstbehörde ausgesprochen; es endet spätestens mit Ablauf von fünf
Jahren nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnisse auf nachgeord-
nete Behörden übertragen.

Auszug aus der Nebentätigkeitsverordnung (NVO LSA) 

§ 4 Allgemeine Erteilung, Versagung, Widerruf der Genehmigung
(1) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebenbeschäftigungen gegen Vergütung erforderliche Genehmigung
gilt allgemein als erteilt, wenn keiner der Versagungsgründe aus § 65 Abs. 2 des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt
vorliegt und die Vergütung für alle Nebentätigkeiten insgesamt 200 Deutsche Mark im Monat nicht übersteigt. Eine
als genehmigt geltende Nebenbeschäftigung ist dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen, es sei denn, daß es sich um eine
einmalige Nebenbeschäftigung handelt.
(2) Wird eine Genehmigung widerrufen oder eine als genehmigt geltende Nebenbeschäftigung oder nicht geneh-
migungspflichtige Nebentätigkeit untersagt, so soll dem Beamten eine angemessene Frist zur Abwicklung der
Nebentätigkeit eingeräumt werden, soweit die dienstlichen Interessen dies gestatten.

§ 5 Vergütung
(1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein
Rechtsanspruch auf sie besteht.
(2) Als Vergütung im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
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1. der Ersatz von Fahrkosten sowie Tagegelder bis zur Höhe des Betrages, den die Reisekostenvorschriften für Beam-
te in der höchsten Reisekostenstufe für den vollen Kalendertag vorsehen, oder, sofern bei Anwendung dieser Vor-
schriften ein Zuschuß zustehen würde, bis zur Höhe des Gesamtbetrages; entsprechendes gilt für Übernach-
tungsgelder,

2. der Ersatz sonstiger barer Auslagen, wenn keine Pauschalierung vorgenommen wird.
(3) Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang, Tage- und Übernachtungsgelder insoweit,
als sie die Beträge nach Absatz 2 Nr. 1 übersteigen, als Vergütung anzusehen.

§ 6 Ablieferungspflicht
(1) Erhält ein Beamter Vergütungen für eine oder mehrere Nebenbeschäftigungen, die er auf Verlangen, Vorschlag
oder Veranlassung seines Dienstvorgesetzten ausübt, oder für ein oder mehrere Nebenämter, so hat er sie insoweit
an seinen Dienstherrn im Hauptamt abzuliefern, als sie in einem Kalenderjahr folgende Bruttobeträge übersteigen:
für Beamte in den Besoldungsgruppen
A 1 bis A 8   7 200
A 9 bis A 12   8 400
A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, R 1 und R 2   9 600
B 2 bis B 5, C 4, R 3 bis R 5   10 800
ab B 6 und R 6   12 000.
Vor der Ermittlung des abzuliefernden Betrages sind von den Vergütungen Aufwendungen abzusetzen, die im Zusam-
menhang mit der Nebentätigkeit entstanden sind für
1. Fahrkosten sowie Unterkunft und Verpflegung bis zur Höhe der in § 5 Abs. 2 Nr. 1 genannten Beträge,
2. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen oder Material des Dienstherrn (einschließlich Vorteilsausgleich),
3. sonstige Hilfeleistungen und selbstbeschafftes Material.
Voraussetzung ist, daß der Beamte für diese Aufwendungen keinen Auslagenersatz – auch nicht von dritter Seite –
erhalten hat.
(2) Vergütungen im Sinne des Absatzes 1 sind abzuliefern, sobald sie den Betrag übersteigen, der dem Beamten zu
belassen ist. Der Beamte hat das Übersteigen unverzüglich seinem Dienstvorgesetzten anzuzeigen.
(3) Eine Vergütung darf für eine Nebentätigkeit im Landesdienst (§ 3) nicht gewährt werden, wenn der Beamte zur
Ausübung der Nebentätigkeit im Hauptamt entsprechend entlastet wird. Eine von dritter Seite gewährte Vergütung ist
im Falle der Entlastung im Hauptamt ohne Anwendung der Höchstgrenzen des Absatzes 1 abzuliefern.
(4) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 und 2 treffen auf Ruhestandsbeamte und frühere Beamte insoweit zu, als die
Vergütungen für vor der Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübte Nebentätigkeit gewährt sind.

§ 7 Ausnahme von § 6

§ 6 ist nicht anzuwenden auf Vergütungen für Tätigkeiten,
1. die während eines unter Wegfall der Besoldung gewährten Urlaubs ausgeübt werden, oder
2. auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung.

§ 8 Abrechnung über die Vergütung aus Nebentätigkeiten
Die Beamten haben unmittelbar nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres ihrem Dienstvorgesetzten eine Abrechnung
über die ihnen zugeflossenen Vergütungen im Sinne des § 6 vorzulegen, wenn diese die Beträge nach § 6 Abs. 1
Satz 1 übersteigen. In den Fällen des § 6 Abs. 4 sind auch Ruhestandsbeamte und frühere Beamte hierzu verpflichtet.

Nebentätigkeit in und für Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten
RdErl. des MI vom 25.4.1996 - 15.12-03012.301

I.
Aus gegebenem Anlaß wird zur Nebentätigkeit von Beamtinnen und Beamten in und für Selbsthilfeeinrichtungen auf
folgendes hingewiesen:

1. Begriff der Selbsthilfeeinrichtung
Als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne des beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrechts ist grundsätzlich eine von Beam-

tinnen und Beamten selbst verwaltete und unterhaltene Organisation (Selbstverwaltungsgrundsatz) zu verstehen, die
dem auschließlichen Zweck dient, Beamtinnen und Beamten sowie deren Angehörigen oder Hinterbliebenen ideele
oder materielle Hilfe zu gewähren (Ausschließlichkeitsgrundsatz).

Der Selbstverwaltungsgrundsatz und der Ausschließlichkeitsgrundsatz sollen in der Satzung bzw. im Gesell-
schaftsvertrag verankernt sein. Bezüglich des Selbstverwaltungsgrundsatzes soll in der Satzung oder im Gesell-
schaftsvertrag geregelt sein, daß die Mitglieder oder Gesellschafterinnen bzw. Gesellschafter der Einrichtung Angehöri-
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ge des öffentlichen Dienstes sein müssen oder daß die willensbildenden Organe ausschließlich oder zumindest
mehrheitlich von Anghörigen des öffentlichen Dienstes bestimmt sind. Bezüglich des Ausschließlichkeitsgrund-
satzes soll sich aus der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag – ggf. auch aufgrund oder in Verbindung mit den
gestzlichen Grundlagen – ergeben, daß die Leistungen und Erträge der Einrichtung ausschließlich Angehörigen
des öffentlichen Dienstes sowie deren Angehörigen oder deren Hinterbliebenen zugute kommen. Das bloße fakti-
sche Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen - also ohne Festschreibung in der Satzung oder im Gesell-
schaftsvertrag – läßt eine abschließende Bewertung nicht zu.

Eine Selbsthilfeeinrichtung im vorbezeichneten Sinn setzt eine eigenständige Organisation für deren Aufgaben
voraus: z. B. reichen ein spezielles, auf die Angehörigen des öffentlichen Dienstes ausgerichtetes Versicherungsange-
bot in Form spezieller Versicherungstarife und der Vertrieb über eine besondere Außendienstorganisation für eine Qua-
lifizierung als Selbsthilfeeinrichtung ebenso wenig aus, wie die bloße Einrichtung eines Beirates für das
„Beamtengeschäft“. Auch dürfen neben der Selbsthilfetätigkeit keine weiteren Unternehmenszwecke verfolgt werden.

Eine staatliche oder behördliche „Anerkennung“ als Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten gibt es
nicht. Die nebentätigkeitsrechtlichen Vorschriften des Beamtenrechts schützen ausschließlich dienstliche Interessen
und begründen für außenstehende Dritte, insbesondere für die betreffenden Einrichtungen selbst, keine individuelle
Rechtsposition (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. 7. 1983 – 2 C 55.80, ZBR 84,125).

2. Nebentätigkeiten im Rahmen von Selbsthilfeeinrichtungen
Nach § 66 Abs. 1 Nr. 5 des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt (BG LSA) vom 14. 5. 1991 (GVBl. LSA S. 61), zuletzt

geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Polizeistrukturreform vom 9. 8. 1995 (GVBl. LSA S. 238), ist u.a. eine
Nebentätigkeit, die zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten aus-
geübt wird, nicht genehmigungspflichtig. Diese Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen bei einer Tätigkeit in Vorstän-
den, Aufsichtsräten, Verwaltungsräten oder sonstigen Organen von Selbsthilfeeinrichtungen.

Demgegenüber ist die Tätigkeit der sogenannten „Vertrauensleute“ als Tätigkeit für eine Selbsthilfeeinrichtung
nach § 65 Abs. 1 BG LSA zu beurteilen und damit genehmigungspflichtig. Eine solche Tätigkeit dient im übrigen nicht
der Wahrung von Berufsinteressen der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 5 BG LSA, denn Ver-
trauensleute werden typischerweise aquisitorisch, kassierend, vertragsvermittelnd oder vertragsschließend tätig. Ihre
Beschäftigung ist damit primär darauf ausgerichtet, den Vertrauensleuten selbst einen Nebenverdienst zu schaffen
und die wirtschaftlichen Interessen der Selbsthilfeeinrichtung zu fördern. Zwar kommt jede Betätigung für eine Selbst-
hilfeeinrichtung, die im Hinblick auf die satzungsgemäß verankerte Zweckbestimmung und Zielsetzung erfolgt, im
weitesten Sinne auch den Angehörigen der Selbsthilfeeinrichtung zugute. Ein solcher Nebeneffekt reicht aber im Rah-
men des § 66 Abs. 1 Nr. 5 BG LSA nicht aus (so auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 28. 5. 1980 –
2 K 3928/77 – zu § 62 Abs. 1 Nr. 4 BG NR).

3. Nebentätigkeiten und Arbeitszeit
Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nicht während der Arbeitszeit ausgeübt werden. Das gilt auch für die

Nebentätigkeit von Vertrauensleuten für Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten. Die Vertrauensleute
dürfen die Arbeitszeit nicht zur Abwicklung von Versicherungs- oder sonstigen Geschäftsangelegenheiten mißbrau-
chen, und zwar auch dann nicht, wenn diese Tätigkeiten nur kurze Zeit in Anspruch nehmen.

Vertrauensleute, die gegen diese Regelung verstoßen, machen sich eines Dienstverghens schuldig. Im Rahmen
ihrer Aufsichtspflicht sollen alle Vorgesetzten Verstößen entgegentreten. Dabei ist ein Verstoß wegen Mißbrauchs von
Arbeitszeit nur dann nicht anzunehmen, wenn Vertrauensleute, die während des Dienstes wegen ihrer Nebentätig-
keit angesprochen werden, lediglich einen Termin für außerhalb der Arbeitszeit liegende Gespräche und Verhandlun-
gen vereinbaren. Es liegt im wohlverstandenen Interesse der Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtungen und dieser
Einrichtungen selbst, daß die für die Arbeitszeit der Bediensteten geltenden Vorschriften von sämtlichen Beteiligten
beachtet werden.

4. Datenschutz
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nach § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener

Daten der Bürger vom 12. 3. 1992 (GVBl. LSA S. 152), zuletzt geändert durch § 16 Abs. 1 des Landesarchivgesetzes
vom 28. 6. 1995 (GVBl. LSA S. 190), ohne Einwilligung der Betroffenen unzulässig, Anschriften von neu eingestell-
ten oder einzustellenden Bediensteten an Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtungen weiterzugeben.

II.
Dieser RdErl. ist gemäß § 11 BAT-O auf das Tarifpersonal entsprechend anzuwenden.

III.
Dieser RdErl. tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.
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